
Stadt Kitzingen 
8. Änderung Bebauungsplan Nr. 29 „Klettenberg Süd“    Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

arc.grün | landschaftsarchitekten.stadtplaner   1 
 

Anlage 1: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
 

1 Anlass und Ausgangssituation 

Mit der Aufstellung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Klettenberg Süd“ bereitet 
die Stadt Kitzingen auf einer Fläche von ca. 0,53 ha die Entwicklung eines allgemeinen Wohn-
gebiets mit ca. 9 Bauplätzen in Ergänzung der nördlich, östlich sowie südlich umgebenden 
Wohnbebauung vor. Das Wohngebiet schließt direkt an die im Zusammenhang bebauten Flä-
chen an und rundet die Bebauung an der „Böhmerwalstraße sinnvoll ab. 
 

 

 

Lage des Plangebiets, Luftbild mit Biotope, unmaßstäblich (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung) 
 
Der Geltungsbereich selbst umfasst eine unbebaute intensiv gepflegte Grünfläche; lediglich 
im Nordosten befindet sich ein Wohnhaus mit Hausgarten jüngeren Baujahres. Im Norden ist 
eine Gruppe von Einzelsträuchern vorhanden. Die Grünfläche wird im Süden von einer Kas-
tanienreihe, die auf einer Böschung oberhalb steht, eingerahmt. Der südöstliche Rand ist weit-
gehend mit Ziersträuchern bepflanzt. Im Westen grenzt ein asphaltierter Fußweg. Dahinter ist 
eine, in einen Maschendraht verwachsene Hecke vorhanden. Die Grünfläche liegt, bis auf im 
Westen, umgeben von einem bereits wohnbaulich genutzten Bereich. Direkt westlich grenzen 
ausgedehnte, strukturarme und intensiv genutzte Weinbergsflächen an. Entlang der Wein-
bergsfläche ziehen sich in der Bayerischen Biotopkartierung erfasste Hecken. 

Die Grünfläche wird intensiv durch Hundebesitzer zum freilaufen der Hunde genutzt.  

Prägende und als Lebensräume für besondere Artenvorkommen bedeutende Vegetations-
strukturen sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.  
 
Nachweise von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten sind in der Artenschutzkartierung 
Bayern für das Plangebiet nicht verzeichnet.  
 
Die geringe Größe des noch unbebauten Geländes sowie die hohe Nutzungsintensität im na-
hen Umfeld weisen auf eine untergeordnete Bedeutung des überplanten Bereichs für lokale 
Populationen streng geschützter Tier- oder Pflanzenarten hin.  
 

Biotope (Hecken) 
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Um den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden und aufgrund des nicht generell aus-
zuschließenden Vorkommens europarechtlich geschützter Arten, ist eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung (saP) für das Planungsvorhaben durchzuführen. Das Vorgehen orientiert 
sich dabei grundsätzlich an den Hinweisen zur Erarbeitung naturschutzfachlicher Angaben zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP, 01/2015) und der In-
ternet-Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU Bayern), wird hinsichtlich der 
Untersuchungstiefe und des Untersuchungsumfangs jedoch den projektspezifischen Anforde-
rungen angepasst. 
 
In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) werden  
 
 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, 
Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 
45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

 
Eine Prüfung von Verboten bezüglich der nationalen „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorhaben ausgelöst werden können, erfolgt nicht, da diese 
Arten erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bestimmt werden müssen.  
 
Als Datengrundlagen wurden herangezogen 
 
 Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Stand 08/2012) 
 Abschichtungstabelle der Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt für das 

TK-Blatt 6227 Iphofen (10/2015) 
 Ortseinsicht im Herbst 2015 
 

2 Wirkungen des Planungsvorhabens  

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 
Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen 
können. 
 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 Baufeldräumung mit Verlust einer intensiv gepflegten Grünfläche und Beseitigung von 
Vegetationsbeständen (Bauvorbereitung) 

 ggf. erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Bau- und Lieferfahrzeuge, Baustelleneinrich-
tung  

 zeitlich begrenzte, erhöhte Lärmentwicklung, diffuse Staubemissionen, Erschütterungen 
durch den Baubetrieb (Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge) 

 
2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 dauerhafte Flächenumwandlung durch zusätzliche Überbauung und Versiegelung einer 
derzeit unbebauten Grünfläche 

 Veränderung der Vegetationsstruktur durch Nutzungsintensivierung und Bepflanzung der 
verbleibenden Freiflächen (Pflanzgebote für private Grundstücksflächen, Randeingrü-
nung, Baumpflanzungen im Straßenraum) 

 
2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

 eine relevante Zunahme des Verkehrsaufkommens (Anliegerverkehr) mit störenden 
Lärmbelastungen oder Kollision) ist aufgrund der geringen Anzahl geplanter Bauplätze 
nicht zu erwarten  

 störende Benachbarungswirkungen (Unruhe durch private Gartennutzung, Spaziergän-
ger) auf das Artenpotenzial der näheren Umgebung können aufgrund der geringen Be-
deutung des Gebiets als Lebensraum und der hohen Nutzungsintensität der umgebenden 
Nutzungen (Vorbelastungen) vernachlässigt werden. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt 
unter Berücksichtigung allgemeiner Vorkehrungen zur Vermeidung von Gefährdungen von 
Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten; 
diese sind in den Festsetzungen und Hinweisen der 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 
„Klettenberg Süd“ enthalten: 

 zeitliche Beschränkung für die Baufeldräumung und die Beseitigung von Vegetationsbe-
ständen sowie Gehölzrodungen 

 Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel (Stand der Technik) in nach unten strah-
lenden Gehäusen 

Bei der Prognose der Schädigungs- oder Störverbote finden diese allgemeinen Vorkehrungen 
Berücksichtigung, ohne jeweils artbezogen genannt zu werden. 
 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

Die sog. CEF-Maßnahmen haben das Ziel, die betroffenen Lebensräume der Arten in einen 
Zustand zu versetzen, der es den Populationen ermöglicht, einen geplanten Eingriff schadlos 
zu verkraften. Damit CEF-Maßnahmen eine durchgehende ökologische Funktionsfähigkeit 
leisten können, muss mit ihrer Umsetzung rechtzeitig, d.h. vor dem Eingriff begonnen werden. 
Ihre Wirksamkeit muss vor dem Eingriff gegeben sein.  
 
Für das Planungsvorhaben der 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 „Klettenberg Süd“ 
sind keine Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität erfor-
derlich.  
 

4 Bestand sowie Darlegung der betroffenen Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie   

4.1 Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation – Vorkommen besonders und 
streng geschützter Arten 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 i. V. 
m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  
 
Schädigungsverbot  

Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im Zusam-
menhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender 
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
 
Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-Richtlinie sind für das Untersuchungsgebiet nicht nach-
gewiesen. Entsprechende Vorkommen sind aufgrund des Verbreitungsgebiets, der Standort-
verhältnisse und der Biotopausstattung im Plangebiet auszuschließen. 
 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
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Schädigungsverbot  

Beschädigen oder Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene ver-
meidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
 
Störungsverbot  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Tötungsverbot  

Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die jeweiligen 
Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifi-
kant erhöht. 

Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 
 
Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, z.B. durch Kollision mit Fahrzeugen innerhalb 
des Geltungsbereichs, und somit ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG 
durch die Maßnahmen des Bebauungsplans kann aufgrund des erwarteten Verkehrsaufkom-
mens für alle potenziell betroffenen Arten ausgeschlossen werden. 

 

Eingrenzung des relevanten Artenspektrums und Übersicht der potenziell betroffe-
nen Tierarten  

In Orientierung an den „Hinweisen“ der Obersten Baubehörde1 lässt sich das artenschutz-
rechtlich relevante Artenspektrum für das geplante Vorhaben ermitteln. Aufgrund des Verbrei-
tungsgebiets in Bayern, der Lebensraumausstattung im Plangebiet, des Gefährdungsgrades 
der Arten und ihrer besonderen Wirkungsempfindlichkeit gegenüber dem Planungsvorhaben 
werden einzelne Arten und Artengruppen als potenziell betroffen eingestuft und andere als 
nicht relevant im Zusammenhang mit dem Planungsvorhaben bewertet. 

Diese sog. Abschichtung und der Ausschluss nicht relevanter Arten wird auf der Grundlage 
vorhandener Daten und Informationen (Verbreitungsraum, Rote Liste, Biotopkartierung, ASK) 
unter Bezugnahme auf die internetgestützte Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Um-
welt vorgenommen. 
 
Besondere Bedeutung kommt dabei der Einschätzung der Wirkungsempfindlichkeit der einzel-
nen Arten gegenüber dem Planungsvorhaben – hier v.a. gegenüber der zusätzlich möglichen 
anlagebedingten Flächeninanspruchnahme – zu.  
 
Die als planungsrelevant erfassten vertieft zu prüfenden Arten werden im Sinne einer worst-
case-Betrachtung – das heißt ohne detaillierte Erhebungen des Artenbestands – weiteren Prüf-
schritten unterzogen.  
 
Im Folgenden werden die Vorkommen sowie mögliche Auswirkungen des Planungsvorhabens 
auf die relevanten Arten/Artengruppen betrachtet:  

  

                                                 
1 OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNERN (01/2015): Hinweise zur  
  Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
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Säugetiere – Fledermäuse 

Artnachweise der Artenschutzkartierung Bayern liegen für das Plangebiet nicht vor. Auch wur-
den vom für die Pflege der Grünfläche zuständigen Personal bisher keine Fledermäuse auf der 
Fläche gesichtet. Die vorhandenen Bäume weisen keine Strukturen auf, die sich als Fleder-
mausquartiere eignen (Höhlen, Rindenverstecke, Spalten als mögliche Wohn- und Ruhestät-
ten). Der Durchmesser der vorhandenen Bäume (Kastanienreihe) liegt zwischen 20 und 30 cm. 
Eine Nutzung des Geltungsbereichs als Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist daher mit hinrei-
chender Sicherheit auszuschließen. Die vorhandene Kastanienreihe wird erhalten und ist vom 
Eingriff nicht betroffen. 
 
Eine Nutzung des Geltungsbereichs als Jagdgebiet oder auf dem Durchflug ist nicht auszu-
schließen. Aufgrund der Kleinflächigkeit der offenen Fläche inmitten der bebauten Bereiche ist 
das Plangebiet als Nahrungs- und Jagdhabitat der Arten jedoch nur von untergeordneter Be-
deutung.   
 
Aufgrund des Fehlens von Fledermausquartieren im Plangebiet und der nur kleinflächigen zu-
sätzlichen Bebauung können erhebliche Störungen von Tieren oder die Tötung von Indi-
viduen der das Plangebiet potentiell nutzenden Fledermausarten ausgeschlossen werden. 
Eine baubedingte Gefährdung bzw. Tötung einzelner Individuen ist nicht gegeben.  
 
Störungen von Fledermäusen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Überwinte-
rungszeiten, wie bspw. Beunruhigung durch Erhöhung der Nutzungsfrequenz, zusätzliche 
Lärmbelastungen oder optische Reize, sind aufgrund der schon vorhandenen Nutzungen und 
Bebauung im unmittelbaren Umfeld nicht zu erwarten.  
 
Ebenso ist eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, bspw. durch Kollision mit Fahr-
zeugen innerhalb des Geltungsbereichs (Erschließung, Stellplätze, geringe Fahrgeschwindig-
keiten) unwahrscheinlich.  
 
Vorkommen von weiteren gemeinschaftsrechtlich geschützten Säugetierarten nach An-
hang IV b) FFH-RL sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht bekannt und können aufgrund 
der Verbreitung in Bayern, ihrer Habitatansprüche und der Biotopausstattung im Geltungsbe-
reich und der unmittelbaren Umgebung ausgeschlossen werden. 
 
Verstöße gegen Schädigungs-, Störungs- oder Tötungsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1-
3 i.V.m. Abs. 5 BNatschG sind demnach für Fledermäuse noch für andere gemeinschafts-
rechtlich geschützte Säugetiere durch das Planungsvorhaben nicht veranlasst. 
 
Das Vorkommen nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützter Arten der Tiergruppen Amphi-
bien, Libellen, Käfer, Tagfalter wird ausgeschlossen. Es sind keine geeigneten Lebensraum-
strukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Arten dieser Artengruppen innerhalb 
des Geltungsbereiches vorhanden.  
 
Geeignete Lebensraumstrukturen wie Rohbodenstandorte mit grabbarem Material für die 
Zauneidechse sind innerhalb des Geltungsbereichs ggf. punktuell vorhanden. Unter Berück-
sichtigung der bereits vorhandenen Störungen durch die intensiven Nutzungen und das Vor-
kommen von Fressfeinden, wie bspw. die Hauskatze, ist die Bedeutung des Plangebiets als 
Lebensraum für Reptilien zu vernachlässigen. Zusätzliche Störungen, Schädigungen oder Tö-
tungen durch das Planungsvorhaben sind mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlie-
ßen. 
 

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. 
m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
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Schädigungsverbot  

Beschädigen oder Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene ver-
meidbare Verletzung oder Tötung von Vögeln oder ihrer Entwicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
 
Störungsverbot  

Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Tötungsverbot  

Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die jeweilige 
Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant 
erhöht. 

Die Verletzung oder Tötung von Vögeln und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 
 

Eingrenzung des relevanten Artenspektrums und Übersicht der potenziell betroffe-
nen Europäischen Vogelarten  

Die Bewertung des aktuellen Vogelbestandes innerhalb des Plangebiets basiert auf Ortsein-
sicht sowie Auswertung vorhandener Daten. Es wurden keine Brutvorkommen erfasst. 
 
Vorkommen einiger Vogelarten, für die - gesamträumlich gesehen - die Habitatbedingungen 
erfüllt wären, deren standörtliche Grundbedürfnisse in und um das Plangebiet jedoch nicht 
vorhanden sind, können mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Zur Beurteilung der potenziell artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen wird der mögli-
che Brutvogelbestand, der aufgrund der gegebenen Lebensraumausstattung im Wirkraum der 
geplanten Siedlungsentwicklung vorhanden sein kann, herangezogen.  
 
Vogelarten, die aufgrund der Habitatansprüche und des Gesamtlebensraums als potenziell 
vorkommend (Brutvogel, Nahrungsgast) eingestuft werden müssen, werden im Sinne des 
„worst-case“-Ansatzes wie nachgewiesene Arten behandelt. Arten gleicher Habitatansprüche 
werden zu Gilden (ökologische Gruppe) zusammengefasst.  
 
Das Hauptaugenmerk in der vorliegenden Prüfung wird auf die siedlungsgebundenen Vogel-
arten gelegt, die ihre Brutplätze in den umliegenden strukturreichen Gärten bzw. hier ihre 
prioritären Nahrungssuchgebiete besitzen.  
 
Bei einer Vielzahl der zu prüfenden europäisch geschützten Vogelarten handelt es sich um weit 
verbreitete, ungefährdete „Allerweltsarten“ (z.B. Amsel, Buchfink, Fitis, Heckenbraunelle, 
Kohlmeise, etc.). Ihre Wirkungsempfindlichkeit ist unter Berücksichtigung der ausreichenden 
Rückzugsräume in der näheren und weiteren Umgebung gegenüber den spezifischen Wirkun-
gen des geplanten Vorhabens so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegan-
gen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden. Die Arten werden gegen-
über dem Vorhaben als unempfindlich eingestuft.  
 
Innerhalb des Geltungsbereiches ist eine Baumreihe sowie Einzelsträucher vorhanden, die 
möglicherweise von gehölzbrütenden Vogelarten als Bruthabitat genutzt werden. Das Vorkom-
men von verbreiteten Vogelarten, die in Gehölzen brüten kann nicht ausgeschlossen wer-
den.  
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Im Umfeld des Geltungsbereichs potenziell vorkommende Vogelarten, deren Lebensrauman-
sprüche weniger speziell ausgelegt sind und die sowohl die Gehölzbestände im Siedlungsbe-
reich als auch Hecken und vereinzelte Gehölze auf benachbarten Grundstücken besiedeln, 
nutzen das Plangebiet lediglich zur Nahrungssuche; aufgrund der Kleinflächigkeit und Struk-
turarmut ist es jedoch als wenig bedeutsames Nahrungsrevier zu beurteilen.  
Durch die Vermeidungsmaßnahmen wie Erhalt des Baumbestandes und Bodenabtrag im Win-
ter kann eine Störung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden. 
 
Auch Brutstandorte von bodenbrütenden Vogelarten der offenen und halboffenen Feld-
flur wie zum Beispiel Feldlerche, Feldsperling, Goldammer oder Wiesenschafstelze sind inner-
halb des Geltungsbereichs aufgrund der Kleinflächigkeit des unbebauten Areals und der be-
reits hohen Nutzungsfrequenz und Störungen auf unmittelbar benachbarten Grundstücken 
unwahrscheinlich.  
 
Die Bauzeit führt zu einer Zunahme der Störungsfrequenzen im unmittelbaren Bauumfeld. 
Aufgrund der angrenzenden Siedlungsflächen ist jedoch von einer Vorbelastung durch Lärm, 
Beunruhigung durch Spaziergänger, Erholungssuchende und Haustiere sowie den benachbar-
ten Gartenbaubetrieb auszugehen, so dass temporäre zusätzliche Störwirkungen als unerheb-
lich einzustufen sind. 
 
Baubedingte Schädigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die Tötung ein-
zelner Individuen im Zuge der Baumaßnahmen können ausgeschlossen werden; bauvorberei-
tende Maßnahmen, wie die Beseitigung der Vegetationsdecke oder die Baufeldfreimachung 
und Rodung der Gehölze werden auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit von Vogelarten 
beschränkt und Beeinträchtigungen potenzieller Brutplätze somit vermieden.  
Da es sich nicht um essenzielle Nahrungslebensräume potenziell betroffener Vogelarten han-
delt, wird es trotz des Verlustes von Teillebensräumen infolge der anlagebedingten Flä-
cheninanspruchnahme und Flächenversiegelung nicht zu einer Verschlechterung des Er-
haltungszustands der Populationen führen. Durch die Erhaltung von relevanten Lebensraum-
strukturen wie die Heckenstrukturen westlich des Geltungsbereiches sowie keine Veränderun-
gen in den angrenzenden Siedlungsbereichen - kann eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Populationen und der Habitatqualität mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 
 
Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, bspw. durch Kollision mit Fahrzeugen ist 
aufgrund geringer Fahrgeschwindigkeiten (Stellplatzbereiche, innere Erschließung) innerhalb 
des Plangebiets unwahrscheinlich.  
 
Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden Maßnahmen (zeitliche Beschränkung 
von Bodenarbeiten sowie Gehölzrodungen auf Zeiträume außerhalb der Brutzeit der jeweils 
betroffenen Vogelarten) ist kein Tatbestand eines Schädigungs-, Störungs- oder Tö-
tungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatschG erfüllt.  
 

5 Gutachterliches Fazit 

Potenzielle Vorkommen einzelner siedlungsgebundener Vogelarten sowie Arten der halboffe-
nen Landschaft können nicht generell ausgeschlossen werden. Brutnachweise liegen jedoch 
nicht vor und sind unwahrscheinlich. Mit dem Vorkommen weiterer europarechtlich geschütz-
ter Arten ist nicht zu rechnen. 
 
Für die gemäß FFH- und Vogelschutz-Richtlinie gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten er-
geben sich durch die mit der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 Klettenberg Süd ver-
bundenen Maßnahmen keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, wenn folgende konfliktvermeidende Maßnahmen Beachtung fin-
den:  

 
 Bauvorbereitende Maßnahmen, wie die Beseitigung der Vegetationsdecke oder die Bau-

feldfreimachung nur außerhalb der Brutzeit von bodenbrütenden Vogelarten, d.h. von 
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Anfang September bis Ende Februar. Alternativ ist vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen, 
dass keine Vögel im Baufeld brüten. 

 Durchführung von Gehölzrodung nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar 

 Es sind insektenfreundliche Leuchtmittel (Stand der Technik) in nach unten strahlenden 
Gehäusen zu verwenden. 
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7 Anhang zur saP – Abgrenzung des zu prüfenden Artenspektrums 
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Quelle: http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/  (10/2015) 
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